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Im Geltungsbereich der Industriegebietsfläche „GI" des Bebauungsplanes Nr. 1 ist die
maximal zulässige Firsthöhe mit 14 m über der bestehenden Geländehöhe

festgesetzt.

Mit der 4. Änderung des Bebauungsplanes wird im Bereich der Biogasanlage eine

punktuelle Überschreitung der Firsthöhe auf max. 25 m für die Errichtung der
Fermenter angestrebt. Dieses Planungsziel ist nicht konform mit den Festsetzungen

des aktuellen Bebauungsplanes, so dass eine Änderung hinsichtlich der punktuellen

Bebauungshöhen erforderlich wird.

4. Planerfordernis und Planungsziel
Die Gemeinde Lalendorf hat am westlichen Ortsrand ein ca. 22 ha großes Industrie-

und Gewerbegebiet mit dem Bebauungsplan Nr. 1 „Gewerbe- und Industriegebiet
Lalendorf" ausgewiesen.

Geänderte Rahmenbedingungen führten in der Vergangenheit bereits zur 1., 2. und 3.

Änderung des Bebauungsplanes.

Im Rahmen der Betreibung des ersten Bauabschnittes der Biogasanlage in Lalendorf

hat sich herausgestellt, dass die Bauhöhe für die zylinderförmigen Fermenter
entscheidend für die Stabilität des Ablaufes biochemischer Prozesse ist. Vor allem gilt

es einen Übergang des gelösten CO2 in eine gasförmige Phase zu verhindern, um
dadurch eine weitgehende Rekombinierbarkeit des H2CO3-Puffers (Carbonatpuffer)

zu erreichen. Entgegen den bisherigen Planungen, die auf der Grundlage des gültigen

B -Plans eine maximale Bebauungshöhe von 14 m nicht überschreiten sollten, ist

nunmehr eine Bauhöhe von maximal 25 m für die Fermenter erforderlich.

Eine Änderung der partiellen Bebauungshöhen von 25 m für die Errichtung der
Fermenter im Bereich der Biogasanlage innerhalb des festgesetzten Industriegebietes

wird nur über eine erneute Änderung des Bebauungsplanes realisierbar.

5. Auswirkungen auf übrige Festsetzungen
Art und Maß der baulichen Nutzungen und die sonstigen Festsetzungen des
bisherigen Bebauungsplanes einschließlich seiner Änderungen gelten unverändert

fort, sofern sie den Festsetzungen dieser Planänderung nicht entgegenstehen.

6. Sonstige Auswirkungen
Das Plangebiet ist voll erschlossen und teilweise bebaut. Zusätzliche

Erschließungsmaßnahmen bzw. Anlagen und damit auch Erschließungskosten werden

durch die 4. Planänderung nicht erforderlich. Die Planänderung hat im Übrigen auch

keine Auswirkungen auf verkehrliche und landschaftsplanerische Belange.

Die Begründung wurde von der Gemeindevertretung Lalendorf am 28.10.2015
gebilligt.

Lalendorf, den 071(17707-r Kack
Bürgermeister

Anlagen: Zeichnung zur punktuellen Änderung der Bebauungshöhe der Fermenter
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